
[RO] Präsident legt Verfassungsbeschwerde gegen die
neuen Finanzierungsvorschriften für die Produktion und
Ausstrahlung von Programmen im Ausland ein
IRIS 2014-4:1/25

Eugen Cojocariu
Radio Romania International

Am 26. Februar hat der rumänische Präsident Traian Băsescu beim
Verfassungsgericht eine Beschwerde wegen Verfassungsfeindlichkeit eingereicht.
Die Beschwerde betrifft das Gesetz Legea pentru modificarea și completarea Legii
nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune  (Gesetz über die Änderung
und Ergänzung von Gesetz Nr. 41/1994 über die Organisation und Funktionsweise
der rumänischen Hörfunkgesellschaft SRR und der rumänischen
Fernsehgesellschaft TVR). Das besagte Gesetz war am 11. Februar 2014 mit
breiter Mehrheit vom Senat (Oberhaus des rumänischen Parlaments) und zuvor
am 17. Dezember 2013 von der Abgeordnetenkammer (Unterhaus) verabschiedet
worden. Es war bereits 2013 angenommen, dann aber vom rumänischen
Präsidenten am 28. Oktober 2013 ans Parlament zurückverwiesen worden. In
seiner überarbeiteten Fassung hatte das Parlament die Beanstandungen des
Präsidenten teilweise berücksichtigt. Trotzdem klagte Präsident Băsescu beim
Verfassungsgereicht gegen den Gesetzestext in seiner überarbeiteten Form (siehe
IRIS 2014-1/38).

Das am 11. Februar vom Senat verabschiedete, geänderte und ergänzte Gesetz
sieht in Art. 42 (1) vor, dass die Produktion und Ausstrahlung von Sendungen im
Ausland, aus staatlichen Mitteln über die Haushalte beider Gesellschaften
finanziert wird. Produktionsfirmen, die von SRR oder TVR gegründet wurden oder
an denen beide Gesellschaften Anteile halten bzw. als Partner beteiligt sind, sowie
der Ausbau derartiger Aktivitäten sind in dieser Regelung eingeschlossen. Nach
Art. 43 (1) wurde ein neuer Absatz (11) eingeführt, der die Ausweitung/den
Ausbau der Auslandstätigkeit von SRR und TVR vorsieht; beide Gesellschaften
können nach Einholung der beratenden Meinung des Ständigen Ausschusses für
Kultur und Massenmedien des rumänischen Parlaments private, gewinnorientierte
oder gemeinnützige Firmen gründen, Teilhaber an solchen Firmen werden oder
Anteile an bestehenden Firmen erwerben.

Nach Auffassung des rumänischen Präsidenten stehen diese
Gesetzesbestimmungen im Widerspruch zu Art. 1 (5) der rumänischen
Verfassung, da sie unklar formuliert seien und die Kriterien der Klarheit, Präzision
und Vorhersehbarkeit nicht erfüllten. Die Tatsache, Gesellschafter einer Firma zu
werden, sei, so der Präsident, gleichbedeutend mit dem Erwerb von Anteilen der
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betreffenden Firma, was sich mit dem dritten vom Gesetz vorgesehenen Weg des
Erwerbs von Anteilen an einer bereits bestehenden Gesellschaft überschneide.
Nach Meinung des Präsidenten stiftet der Text Verwirrung. Das Gesetz bleibe im
Hinblick auf die Kriterien einer Firmenteilhabe oder des Erwerbs von
Gesellschaftsanteilen vage, was angesichts der Tatsache, dass diese
Transaktionen mithilfe staatlicher Haushaltsmittel erfolgten, gravierend sei.
Zudem reiche die beratende Meinung des ständigen Ausschusses für Kultur und
Massenmedien des rumänischen Parlaments nicht aus; insgesamt sei der Text
unklar, was seine praktische Umsetzung erschweren könne.

Sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea
Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune

http://lege5.ro/Gratuit/gm3tcojuga/hotararea-nr-403-2013-pentru-aprobarea-
strategiei-privind-tranzitia-de-la-televiziunea-analogica-terestra-la-cea-digitala-
terestra-si-implementarea-serviciilor-multimedia-digitale-la-nivel-
national?pId=79318428#p-7931842

Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz über die Änderung und Ergänzung von
Gesetz Nr. 41/1994 über die Organisation und Funktionsweise der rumänischen
Hörfunkgesellschaft und der rumänischen Fernsehgesellschaft
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